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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Matthias Höhn, Christine Buchholz, 
Heike Hänsel, weiterer Abgeordneter der Fraktion DIE LINKE. 
– Drucksache 19/6768 – 

Kosten für Beschaffungsprojekte der Bundeswehr 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Aus einer Antwort auf die Kleine Anfrage der Fraktion DIE LINKE. auf Bun-
destagsdrucksache 19/5955 geht hervor, dass derzeit militärische Beschaffun-
gen für neun Hauptwaffensysteme stattfinden (Schützenpanzer PUMA, Ge-
schütztes Transportkraftfahrzeug GTK BOXER, Kampfpanzer LEOPARD 2, 
Transporthubschrauber NH90, Kampfflugzeug EUROFIGHTER, Transport-
flugzeug A400M, Lastkraftwagen GTF ZLK 15t, Korvette K130, Fregatte 
F125). Die Bundesregierung plant mit einer Gesamtsumme von 32,1 Mrd. Euro 
ab Anfang 2018 (Restkosten), um alle derzeit laufenden militärischen Beschaf-
fungsvorhaben abzuschließen. Bei acht Vorhaben sind Preisgleitklauseln ver-
traglich vereinbart. Aufgrund der dargestellten Situation ergeben sich für die 
Fragestellerinnen und Fragesteller folgende Fragen nach den Restkosten, Ge-
samtkosten und Mehrkosten pro Vorhaben und nach den bisherigen Auswirkun-
gen der jeweils vertraglich vereinbarten Preisgleitklausel. 

Aufgrund der dargestellten Situation ergeben sich für die Fragestellerinnen und 
Fragesteller folgende Fragen. 

1. Mit welcher Summe plant die Bundesregierung ab Anfang 2018 (Restkos-
ten), um das Beschaffungsprojekt Schützenpanzer PUMA vollumfänglich in 
Betrieb nehmen zu können? 

2. Was wären dann die Gesamtkosten und die Mehrkosten (im Vergleich zur 
ursprünglichen Veranschlagung) des Beschaffungsprojekts PUMA? 

3. Wie hoch ist die Kostensteigerung (im Vergleich zur ursprünglichen Veran-
schlagung) des Beschaffungsprojekts PUMA aufgrund der vertraglich ver-
einbarten Preisgleitklausel bis 31. Dezember 2017? 

4. Mit welcher Summe plant die Bundesregierung ab Anfang 2018 (Restkos-
ten), um das Beschaffungsprojekt GTK BOXER vollumfänglich in Betrieb 
nehmen zu können? 

5. Was wären dann die Gesamtkosten und die Mehrkosten (im Vergleich zur 
ursprünglichen Veranschlagung) des Beschaffungsprojekts GTK BOXER? 
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6. Wie hoch ist die Kostensteigerung (im Vergleich zur ursprünglichen Veran-
schlagung) des Beschaffungsprojekts GTK BOXER aufgrund der vertraglich 
vereinbarten Preisgleitklausel bis 31. Dezember 2017? 

7. Mit welcher Summe plant die Bundesregierung ab Anfang 2018 (Restkos-
ten), um das Beschaffungsprojekt Kampfpanzer LEOPARD 2 vollumfäng-
lich in Betrieb nehmen zu können? 

8. Was wären dann die Gesamtkosten und die Mehrkosten (im Vergleich zur 
ursprünglichen Veranschlagung) des Beschaffungsprojekts LEOPARD 2? 

9. Wie hoch ist die Kostensteigerung (im Vergleich zur ursprünglichen Veran-
schlagung) des Beschaffungsprojekts LEOPARD 2 aufgrund der vertraglich 
vereinbarten Preisgleitklausel bis 31. Dezember 2017? 

10. Mit welcher Summe plant die Bundesregierung ab Anfang 2018 (Restkos-
ten), um das Beschaffungsprojekt Transporthubschrauber NH90 vollum-
fänglich in Betrieb nehmen zu können? 

11. Was wären dann die Gesamtkosten und die Mehrkosten (im Vergleich zur 
ursprünglichen Veranschlagung) des Beschaffungsprojekts Transporthub-
schrauber NH90? 

12. Wie hoch ist die Kostensteigerung (im Vergleich zur ursprünglichen Veran-
schlagung) des Beschaffungsprojekts NH90 aufgrund der vertraglich verein-
barten Preisgleitklausel bis 31. Dezember 2017? 

13. Mit welcher Summe plant die Bundesregierung ab Anfang 2018 (Restkos-
ten), um das Beschaffungsprojekt Kampfflugzeug EUROFIGHTER vollum-
fänglich in Betrieb nehmen zu können? 

14. Was wären dann die Gesamtkosten und die Mehrkosten (im Vergleich zur 
ursprünglichen Veranschlagung) des Beschaffungsprojekts EUROFIGH-
TER? 

15. Wie hoch ist die Kostensteigerung (im Vergleich zur ursprünglichen Veran-
schlagung) des Beschaffungsprojekts EUROFIGHTER aufgrund der ver-
traglich vereinbarten Preisgleitklausel bis 31. Dezember 2017? 

16. Mit welcher Summe plant die Bundesregierung ab Anfang 2018 (Restkos-
ten), um das Beschaffungsprojekt Transportflugzeug A400M vollumfäng-
lich in Betrieb nehmen zu können? 

17. Was wären dann die Gesamtkosten und die Mehrkosten (im Vergleich zur 
ursprünglichen Veranschlagung) des Beschaffungsprojekts A400M? 

18. Wie hoch ist die Kostensteigerung (im Vergleich zur ursprünglichen Veran-
schlagung) des Beschaffungsprojekts A400M aufgrund der vertraglich ver-
einbarten Preisgleitklausel bis 31. Dezember 2017? 

19. Mit welcher Summe plant die Bundesregierung ab Anfang 2018 (Restkos-
ten), um das Beschaffungsprojekt Lastkraftwagen GTF ZLK 15t vollum-
fänglich in Betrieb nehmen zu können? 

20. Was wären dann die Gesamtkosten und die Mehrkosten (im Vergleich zur 
ursprünglichen Veranschlagung) des Beschaffungsprojekts GTF ZLK 15t? 

21. Mit welcher Summe plant die Bundesregierung ab Anfang 2018 (Restkos-
ten), um das Beschaffungsprojekt Korvette K130 vollumfänglich in Betrieb 
nehmen zu können? 
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22. Was wären dann die Gesamtkosten und die Mehrkosten (im Vergleich zur 
ursprünglichen Veranschlagung) des Beschaffungsprojekts K130? 

23. Wie hoch ist die Kostensteigerung (im Vergleich zur ursprünglichen Veran-
schlagung) des Beschaffungsprojekts PUMA aufgrund der vertraglich ver-
einbarten Preisgleitklausel bis 31. Dezember 2017? 

24. Mit welcher Summe plant die Bundesregierung ab Anfang 2018 (Restkos-
ten), um das Beschaffungsprojekt Fregatte F125 vollumfänglich in Betrieb 
nehmen zu können? 

25. Was wären dann die Gesamtkosten und die Mehrkosten (im Vergleich zur 
ursprünglichen Veranschlagung) des Beschaffungsprojekts F125? 

26. Wie hoch ist die Kostensteigerung (im Vergleich zur ursprünglichen Veran-
schlagung) des Beschaffungsprojekts F125 aufgrund der vertraglich verein-
barten Preisgleitklausel bis 31. Dezember 2017? 

27. Bei wie vielen der 53 Hauptwaffensysteme ist es der Bundeswehr aus recht-
lichen Gründen nicht möglich, Instandsetzungen oder Reparaturen vollstän-
dig oder teilweise selbst vorzunehmen? 

28. Bei wie vielen der 53 Hauptwaffensysteme kann es der Bundeswehr aus 
rechtlichen Gründen verwehrt werden, Instandsetzungen oder Reparaturen 
durch Externe beizuwohnen? 

Die Fragen 1 bis 28 werden gemeinsam beantwortet. 

Das Bundesministerium der Verteidigung hat die Antwort als „VS – Nur für den 
Dienstgebrauch“ eingestuft. Die Antwort ist im Parlamentssekretariat des Deut-
schen Bundestages hinterlegt und kann dort von Berechtigten eingesehen werden.
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